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Einleitung 

Ab dem 01.01.2026 werden alle Speisen, die in einem gastronomischen Betrieb verkauft werden, mit 

dem ermäßigten Steuersatz von 7% besteuert – unabhängig, ob sie vor Ort verzehrt werden oder ob 

sie mitgenommen / geliefert werden.  

Wir zeigen Ihnen in dieser Kurzanleitung, wie Sie die Mehrwertsteuer Ihrer Speisen an der Kasse 

anpassen können: 

 

Vorbereitung 

Bitte führen Sie die folgenden Programmänderungen nach einem abgeschlossenen Geschäftstag bzw. 

vor Beginn des nächsten Geschäftstags aus, nachdem Sie den täglichen Z1-Bericht ausgedruckt haben. 

Wir empfehlen dringend, ebenfalls den monatlichen Z2-Bericht auszudrucken, bevor Sie die folgenden 

Schritte ausführen. 

 
Achtung: 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie alle auf den folgenden Seiten beschriebenen Schritte auf eigene Gefahr 
durchführen. Wir, die  
 
Kassenschmiede 
Inh. Sven Schmidt 
Beethovenstr. 258 
42655 Solingen 
 
übernehmen keine Verantwortung und/oder Haftung für eventuell auftretende Schäden an Ihrer 
Kasse oder Inkompatibilitäten zu Ihrem bisherigen Kassenprogramm. 
 

 

Sie hätten gerne telefonische Unterstützung? 

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Gerne gehen wir mit Ihnen die notwendigen Schritte an der 

Kasse gemeinsam durch: Tel.: 0212 – 725 89 213 (montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr) 

Bitte beachten Sie, dass dieser Service unter Umständen zusätzliche Kosten verursacht! 

 

 

Sie möchten eine persönliche Unterstützung? 

Vereinbaren Sie einen Termin in unserem Büro und lassen Sie die Mehrwertsteuerumstellung bequem 

durch unser erfahrenes Team durchführen. Terminvereinbarung telefonisch unter: 0212 – 725 89 213 
(montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr) 

Bitte beachten Sie, dass dieser Service zusätzliche Kosten verursacht! 
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Anpassung der Mehrwertsteuerzuordnung bei den Warengruppen 

1.) Drücken Sie die Taste [Modus]  

2.) Wählen Sie den Eintrag „6  PGM2 MODUS“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der 

Taste [BAR] 

3.) Wählen Sie den Eintrag „2 EINSTELLUNG“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste 

[BAR] 

4.) Wählen Sie den Eintrag „1 WARENGR./ARTIKEL“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 

der Taste [BAR] 

5.) Wählen Sie den Eintrag „1 WARENGRUPPEN“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der 

Taste [BAR] 

6.) Wählen Sie die (erste) zu ändernde Warengruppe aus der Liste aus und bestätigen Sie Ihre 

Auswahl mit der Taste [BAR]  

7.) Wählen Sie das Feld „STEUER“ aus, so dass „MEHRWERTSTEUER 1“ schwarz hinterlegt ist 

und drücken Sie die Taste [Zwischensumme] 

8.) Wählen Sie im Auswahlmenü den Eintrag „MEHRWERTSTEUER 2“ aus und bestätigen Sie 

Ihre Auswahl mit der Taste [BAR]  

9.) Speichern Sie die Warengruppe mit der Taste [BAR]  

10.) Die Kasse springt automatisch zur nächsten Warengruppe 

a. Falls der Steuersatz geändert werden muss, wiederholen Sie die Schritte 7 bis 9 

b. Falls der Steuersatz nicht geändert werden muss, drücken Sie die Taste [BAR], um zur 

nächsten Warengruppe zu gelangen 

11.) Falls alle Warengruppen erfolgreich geändert wurden, drücken Sie die Taste [ESC] so oft, bis 

Sie oben im Display „--- PGM2 MODUS -------------“  sehen. 

12.) Wählen Sie den Eintrag „1 ABRUF“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [BAR] 

13.) Wählen Sie den Eintrag „1 WARENGRUPPEN“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der 

Taste [BAR] 

14.) Bestätigen Sie den angezeigten Bereich „STARTCODE 01“ bis „ENDCODE 99“ mit der Taste 

[BAR] 

=> Die Kasse druckt ein Protokoll der Warengruppenprogrammierung aus 

15.) Drücken Sie die Taste [ESC] so oft, bis Sie auf Ihrer normalen Kassieroberfläche mit „Gesamt 

0.00“ angelangt sind. 

16.) Verwahren Sie das ausgedruckte Programmierprotokoll gut auf, um es im Falle einer 

Prüfung vorzeigen zu können. 

 

 

 


